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1 Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die 
Fortsetzung der Zwangsvollstreckung für öffentlich-rechtliche 
Forderungen in diesem Beitrag nicht thematisiert wird, da diese 
nach den anwendbaren öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zu 
beurteilen ist.

2 NINO SIEVI, in: Daniel Staehelin/Thomas Bauer/Franco Lorandi 
(Hrsg.), Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 
Basler Kommentar, 3. A., Basel 2021 (zit. BSK SchKG I-Bearbei-
ter/in),Art. 88 N 6; THOMAS WINKLER, in: Daniel Hunkeler (Hrsg.), 
Kurzkommentar zum Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 
2. A., Basel 2014 (zit. KUKO SchKG-Bearbeiter/in), Art. 88 N 1.

3 CHRISTOF BERGAMIN, Rechtskraft und Vollstreckbarkeit: Wann 
ist ein Rechtsvorschlag definitiv beseitigt?, BlSchK 2020 S. 149 ff., 
S. 150.

4 BSK SchKG I-SIEVI (Fn. 2), Art. 88 N 6.
5 BGer 5A_78/2017, 18.�5.�2017, E. 2.2; BGer 5A_579/2022, 1.�5.�2023, 

E. 4.1; BSK SchKG I-SIEVI (Fn. 2), Art. 88 N 6.
6 BGE 130 III 657 E. 2.2; BERGAMIN (Fn. 3), S. 152.

FRISTENTÜCKEN BEI DER FORTSETZUNG

DER BETREIBUNG

DUSAN KNEZEVIC

MLaw, Rechtsanwalt, Holenstein Brusa Ltd, Zürich

DORIANA MAZZEI

MLaw, Rechtsanwältin, Holenstein Brusa Ltd, Zürich

Stichworte: Fristen, Fortsetzung der Betreibung, Betreibungsferien

I. Einleitung

Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit den (Verfah-
rens-)Schritten und den damit verbundenen Fristentücken 
bis und mit Fortsetzung der Betreibung.1 Die Betreibung 
für Geldforderungen wird mit dem Betreibungsbegehren

des Gläubigers eingeleitet und beginnt mit der Zustellung 

des Zahlungsbefehles an den Schuldner (Art.  38 Abs.  2 
SchKG). Der Schuldner, welcher die in Betreibung gesetz-
te Geldforderung teilweise oder vollumfänglich bestreiten 
möchte, hat eine 10-tägige Frist, um Rechtsvorschlag zu 

erheben (Art. 74 Abs. 1 SchKG).

II. Fortsetzung der Betreibung

1. Allgemeines

Die Fortsetzung der Betreibung kann nur verlangt werden, 
wenn ein rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt.2

Falls kein Rechtsvorschlag durch den Schuldner er-
hoben wird oder der erhobene Rechtsvorschlag zurück-
gezogen worden ist, kann der Gläubiger frühestens 
20  Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das 
Fortsetzungsbegehren stellen (Art.  88 Abs.  1 SchKG). 
Diese 20-tägige Frist entspricht der Zahlungsfrist für 
den Schuldner gemäss Art. 69 Abs. 2 Zi�. 2 SchKG. In 
diesen Konstellationen wird der Zahlungsbefehl durch 
Zeitablauf rechtskräftig, und es bedarf keines Gerichts-
entscheids.3

Hat der Schuldner Rechtsvorschlag erhoben (ohne 
diesen wieder zurückzuziehen), so kann die Betreibung nur 
fortgesetzt werden, wenn ein Gerichtsurteil den Rechts-
vorschlag ausdrücklich beseitigt.4 Der Rechtsvorschlag 
kann auf drei Wege beseitigt werden: gutheissende Aner-
kennungsklage gemäss Art. 79 SchKG (Zi�. II.2.A.), defini-
tive Rechtsö�nung gemäss Art.  80 SchKG (Zi�.  II.2.B.) 
oder provisorische Rechtsö�nung gemäss Art. 82 SchKG
(Zi�. II.2.C.).

Zu beachten ist, dass das Recht des Gläubigers, die 
Fortsetzung der Betreibung zu verlangen, ein Jahr nach 
der Zustellung des Zahlungsbefehls erlischt, wobei diese 
Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung eines da-

durch veranlassten Gerichtsverfahrens stillsteht (Art.  88 
Abs. 2 SchKG).

2. Vollstreckbarkeit eines Entscheids, welcher den 

Rechtsvorschlag beseitigt

Für die Fortsetzung der Betreibung muss das (gutheissen-
de) Anerkennungs- bzw. Rechtsö�nungsurteil vollstreck-

bar (nicht aber rechtskräftig) sein.5

Entscheide betre�end die in Betreibung gesetzten For-
derungen, welche mit Berufung (als ordentlichem Rechts-
mittel) angefochten werden können (Streitwert über 
10�000 CHF, Art. 308 Abs. 2 ZPO), treten in Rechtskraft und 
werden vollstreckbar nach Ablauf der Rechtsmittelfrist von 
30 Tagen (Art. 311 Abs. 1 ZPO; im summarischen Verfahren 
10 Tage, Art. 314 Abs. 1 ZPO) oder, bei Berufungseinlegung, 
mit dem Entscheid der oberen kantonalen Instanz. Bis zu 
diesem Zeitpunkt gilt der Rechtsvorschlag als nicht besei-
tigt, und die Betreibung kann entsprechend nicht fortge-
setzt werden.6

Hingegen sind Entscheide, welche nur mit Beschwerde 
(als ausserordentlichem Rechtsmittel) angefochten  werden

http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=130-III-657&lang=de&zoom=OUT&system=clir
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a38.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a38.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a74.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a69.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a79.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a80.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a82.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a308.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a311.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a314.html
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können (Streitwert bis 10�000 CHF gemäss Art. 308 Abs. 2 
i.�V.�m. Art. 319 lit. a ZPO sowie Rechtsö�nungsentscheide 
unabhängig vom Streitwert gemäss Art.  309 lit. b Zi�. 3 
i.�V.�m. Art. 319 lit. a ZPO), ab Zustellung an den Schuldner 
vollstreckbar, es sei denn, das Gericht schiebt nach Be-
schwerdeerhebung durch Erteilung der aufschiebenden 
Wirkung die Vollstreckbarkeit auf (Art. 325 Abs. 1 ZPO).

A) Anerkennungsklage

Verfügt der Gläubiger über keinen geeigneten Rechtsö�-
nungstitel (kein Urteil, kein Urteilssurrogat, keine Schuld-
anerkennung) oder wurde die Rechtsö�nung verweigert, 
muss der Gläubiger seine Forderung vor dem ordentlichen 
Zivilgericht einklagen.7 Die Anerkennungsklage ist eine 
Leistungsklage materiellrechtlicher Natur,8 mit welcher 
der Gläubiger Bestand, Höhe und Fälligkeit der in Betrei-
bung gesetzten Forderung im Zeitpunkt der Zustellung 
des Zahlungsbefehls geltend macht und gleichzeitig9 den 
Rechtsvorschlag des Schuldners beseitigen lässt.10

Sobald der gutheissende Anerkennungsentscheid 
vollstreckbar geworden ist, kann der Gläubiger die Fort-
setzung der Betreibung verlangen. Entsprechend läuft ab 
Vollstreckbarkeit die Jahresfrist gemäss Art.  88 Abs.  2 
SchKG weiter. Zu berücksichtigen ist, dass ein Anerken-
nungsurteil mit einem Streitwert unter 10�000 CHF (nur) 
beschwerdefähig ist, d.�h., ein solches Urteil wird ab Zu-
stellung an den Schuldner sofort vollstreckbar und löst 
somit den Weiterlauf der Jahresfrist aus.

B) Definitive Rechtsö�nung

Durch die Rechtsö�nung wird die Wirkung des gültig erho-
benen Rechtsvorschlages beseitigt.11 Verfügt der Gläubi-
ger über einen gerichtlichen Entscheid, über ein Urteilssur-
rogat oder über eine vollstreckbare ö�entliche Urkunde 
nach den Art. 347–352 ZPO, kann der Gläubiger gestützt 
auf Art. 80 SchKG die definitive Rechtsö�nung verlangen.

Wird die definitive Rechtsö�nung abgewiesen, steht 
dem Gläubiger die Beschwerde nach Art. 319 lit. a i.�V.�m. 
Art. 309 lit. b Zi�. 3 ZPO zur Verfügung. Nur im Falle einer 
definitiven Rechtsö�nung gestützt auf eine vollstreckbare 
ö�entliche Urkunde nach den Art. 347–352 ZPO steht dem 
Gläubiger, weil noch kein Gerichtsentscheid über die For-
derung vorliegt, auch die gerichtliche Klage zur Verfügung. 
Wird die definitive Rechtsö�nung gutgeheissen, steht dem 
Schuldner ebenfalls die Beschwerde zur Verfügung.

Da gegen den Entscheid über die definitive Rechtsö�-
nung kein ordentliches Rechtsmittel zur Verfügung steht, 
wird dieser Rechtsö�nungsentscheid bereits mit der 
erstinstanzlichen Erö�nung rechtskräftig und vollstreck-
bar.12 Demzufolge beginnt die Jahresfrist nach Art.  88 
Abs. 2 SchKG,13 welche während eines dadurch veranlass-
ten Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens stillsteht, ab 
Zustellung des definitiven Rechtsö�nungsentscheid an 
den Schuldner wieder zu laufen.14

Weil der Rechtsö�nungsentscheid ausschliesslich be-
treibungsrechtliche Wirkung entfaltet,15 ist seine Wirkung 
nur auf das hängige Betreibungsverfahren beschränkt. In 
einer neuen Betreibung und einem daraus folgenden neuen 

Rechtsö�nungsverfahren kann die Einrede der res iudicata 
nicht erhoben werden.16

C) Provisorische Rechtsö�nung

Verfügt der Gläubiger nur über eine unterschriftliche 
Schuldanerkennung des Schuldners, kann er die Beseiti-
gung des erhobenen Rechtsvorschlages mit der provisori-

schen Rechtsö�nung verlangen.
Grundsätzlich gilt das Gleiche wie bei der definitiven 

Rechtsö�nung. Gegen den Rechtsö�nungsentscheid kann 
Beschwerde nach Art. 319 lit. a i.�V.�m. Art. 309 lit. b Zi�. 3 
ZPO geführt werden. Wird das Gesuch um provisorische 
Rechtsö�nung abgewiesen, steht dem Gläubiger nebst 
der Beschwerde die Anerkennungsklage zur Verfügung. 
Wird das Gesuch um provisorische Rechtsö�nung gutge-

heissen, steht dem Schuldner nebst der Beschwerde auch 
die Aberkennungsklage zur Verfügung. Zusammenfassend 
und gleich wie beim Entscheid über die definitive Rechts-
ö�nung: Gegen den Rechtsö�nungsentscheid steht kein 
ordentliches Rechtsmittel zur Verfügung, weshalb ein 
Rechtsö�nungsentscheid (unabhängig, ob definitiv oder 
provisorisch) bereits mit der erstinstanzlichen Erö�nung 
rechtskräftig und vollstreckbar wird.17

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung begin-
nen die Verwirkungsfristen gemäss Art.  88 Abs.  2 und 
Art.  166 Abs.  2 SchKG18 auch bei einem provisorischen 
Rechtsö�nungsentscheid ab Zustellung des erstinstanzli-
chen Entscheids wieder zu laufen.19 Dementsprechend 
kann ein Gläubiger bei einem gutheissenden Rechtsö�-
nungsentscheid unverzüglich die Fortsetzung der Betrei-
bung verlangen, und zwar unabhängig davon, ob es sich 
um einen provisorischen oder einen definitiven Rechts-
ö�nungsentscheid handelt.20

 7 KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrechts, 9.A., Bern 2013, § 19 N 9.

 8 BGE 119 III 67 E. 4b.
 9 Wird die Anerkennungsklage vor einem Schiedsgericht erhoben, 

kann dieser zwar die materiell-rechtliche Forderung beurteilen, 
nicht jedoch über die Rechtsöffnung entscheiden; BGE 136 III 583 
E. 2.1.

10 KUKO SchKG-VOCK (Fn. 2), Art. 79 N 2.
11 AMONN/WALTHER (Fn. 7), § 19 N 3.
12 Ausser die Rechtsmittelinstanz würde die aufschiebende Wirkung 

erteilen.
13 Entsprechend auch die Fristen nach Art. 154 Abs. 1, Art. 166 Abs. 2 

oder Art. 188 Abs. 2 SchKG.
14 BGer 5A_78/2017, 18.�5.�2017, E. 2. 2.
15 BGE 133 III 645 E. 5.3.
16 BGE 100 III 48 E. 3.; BGer 5A_206/2013, 13.�5.�2013, E. 2.2.; 

BGE 136 III 583 E. 2.3.
17 Ausser die Rechtsmittelinstanz würde die aufschiebende Wirkung 

erteilen.
18 Beim erwähnten Entscheid ging es um die 15-monatige Frist nach 

Art. 166 Abs. 2 SchKG. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich 
auf die Frist der Fortsetzung der Betreibung. Die Erwägungen des 
Bundesgerichts im Zusammenhang mit Art. 166 Abs. 2 SchKG 
gelten analog für die Jahresfrist nach Art. 88 Abs. 2 SchKG.

19 BGE 149 III 410 E. 6.3.3.
20 BGE 149 III 410 E. 6.3.3.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a319.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a319.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a325.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a80.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a309.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a309.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/272/a309.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a166.html
http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=119-III-67&lang=de&zoom=OUT&system=clir
http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=136-III-583&lang=de&zoom=OUT&system=clir
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a188.html
http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=133-III-645&lang=de&zoom=OUT&system=clir
http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=100-III-48&lang=de&zoom=OUT&system=clir
http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=136-III-583&lang=de&zoom=OUT&system=clir
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a166.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/281_1/a88.html
http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=149-III-410&lang=de&zoom=OUT&system=clir
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21 BGE 122 III 36 E. 2; BGE 126 III 204 E. 3.b; BGer 7B.89/2002, 
26.�7.�2002, E. 3.2.; BSK SchKG I-STAEHELIN (Fn. 2), Art. 83 N 13.

22 BGer 5A_579/2022, 1.�5.�2023, E. 4.2; BSK SchKG I-STAEHELIN
(Fn. 2), Art. 83 N 13 und Art. 84 N 85; Formular Fortsetzungsbe-
gehren in allen drei Landessprachen (https://www.betreibungs-
schalter.ch/de/fortsetzungbegehren/; besucht am 6.�4.�2024).

23 Entsprechend auch die Fristen nach Art. 154 Abs. 1, Art. 166 Abs. 2 
oder Art. 188 Abs. 2 SchKG.

24 DUSAN KNEZEVIC/DORIANA MAZZEI, Besprechung von BGer 
5A_190/2023, 3.�8.�2023, AJP 2024 S. 372; ähnlich FRANÇOISE 
BASTONS BULLETTI in Newsletter ZPO Online 2023-N 13 Rz. 6; 
STÉPHANIE ONEYSER, Berechnung der Frist von Art. 166 Abs. 2 
SchKG: mit oder ohne?, ZZZ 2024, S. 90 ff., S. 92 f.

25 AMONN/WALTHER (Fn. 7), § 19 N 95.
26 BGE 143 III 38 E. 2.
27 BGE 143 III 38 E. 3.2.; DANIEL WUFFLI, Vorsicht, Feiertage!, in: 

Jusletter 24.�4.�2017, Rz. 19 f.
28 AMONN/WALTHER (Fn. 7), § 19 N 105.
29 AMONN/WALTHER (Fn. 7), § 19 N 105.
30 Art. 88 Abs. 2 SchKG; gleich für Art. 154 Abs. 1, Art. 166 Abs. 2 und 

Art. 188 Abs. 2 SchKG.
31 AMONN/WALTHER (Fn. 7), § 19 N 102.
32 Der 2. Januar (Berchtoldstag) ist in den Kantonen Aargau 

(teilweise), Bern, Jura, Neuenburg, Schaffhausen (nach kommuna-
lem Recht), Thurgau, Waadt und Zürich (nach kommunalem Recht) 
ein Feiertag. Damit ist der 2. Januar in den meisten Kantonen, 
sofern der 2. Januar ein Werktag ist, für die Verlängerung nach 
Art. 63 SchKG mitzurechnen. Unter <https://www.bj.admin.ch/bj/
de/home/publiservice/zivilprozessrecht.html> (besucht am 
27.�3.�2024) kann ein Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage 
abgerufen werden.

Dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist zu wi-
dersprechen: Indem das Bundesgericht zwischen den Wir-
kungen des definitiven und des provisorischen Rechtsö�-
nungsentscheids nicht unterscheidet, verkennt es, dass 
ein provisorischer Rechtsö�nungsentscheid zwar sofort 
rechtskräftig und vollstreckbar wird, der Rechtsvorschlag 
aber nur provisorisch bzw. bedingt beseitigt wurde.21 Ein 
provisorischer Rechtsö�nungsentscheid wird erst defini-
tiv, wenn die Frist für die Aberkennungsklage verstrichen 
ist, die Aberkennungsklage abgewiesen oder darauf nicht 
eingetreten wurde.22 Erst wenn der vollstreckbare und 
rechtskräftige provisorische Rechtsö�nungsentscheid auch
definitiv geworden ist, ist der Rechtsvorschlag definitiv be-
seitigt, und die Betreibung kann fortgesetzt werden.

Beim erstinstanzlichen provisorischen Rechtsö�-
nungsurteil steht deshalb u.�E. – anders als beim definiti-
ven Rechtsö�nungsentscheid und entgegen der Meinung 

des Bundesgerichts – die Jahresfrist nach Art. 88 Abs. 2 
SchKG23 still, solange die Rechtsö�nung nicht definitiv 
geworden ist.24 Solange der Rechtsvorschlag nur proviso-
risch beseitigt ist, kann die Betreibung nicht fortgesetzt 
werden.

D) Aberkennungsklage

Die Aberkennungsklage, als Gegenstück der Anerken-
nungsklage, ist eine negative Feststellungsklage materi-
ellrechtlicher Natur, mit welcher der Schuldner die Fest-
stellung des Nichtbestands der in Betreibung gesetzten 
Forderung verlangt.25 Gemäss Art. 83 Abs. 2 SchKG muss 
der Schuldner innert 20 Tagen nach gutheissender provi-
sorischer Rechtsö�nung in die Klägerrolle schlüpfen und 
beim Gericht auf Aberkennung der Forderung klagen, 
wenn er verhindern will, dass die provisorische Rechtsö�-
nung definitiv wird. Diese 20-tägige Frist beginnt mit Zu-
stellung des provisorischen Rechtsö�nungsentscheids26

und steht gemäss bundesrechtlicher Rechtsprechung 
während der Betreibungsferien nach Art. 56 �. SchKG still, 
nicht aber während der Gerichtsferien nach Art. 145 ZPO
(vgl. detailliert Zi�. III.2).27

Obsiegt der Schuldner mit seiner Aberkennungsklage, 
endet die provisorisch bzw. bedingt gewährte Rechts-
ö�nung, und die Betreibung kann nicht mehr fortgesetzt 
werden.28

Unterliegt der Schuldner und ist der abweisende Ab-
erkennungsentscheid vollstreckbar geworden, wird der 
provisorische Rechtsö�nungsentscheid definitiv, und der 
Gläubiger kann die Fortsetzung der Betreibung verlan-
gen.29 Während des laufenden Aberkennungsprozesses 
steht die Jahresfrist gemäss Art. 88 Abs. 2 SchKG still.30

Die Frist beginnt erst ab Vollstreckbarkeit des Aberken-
nungsentscheides wieder zu laufen.31 Ein Aberkennungs-
urteil mit einem Streitwert über 10�000 CHF ist berufungs-
fähig, d.�h., ein solcher Entscheid tritt in Rechtskraft und 
wird vollstreckbar nach Ablauf der Rechtsmittelfrist von 
30  Tagen oder mit Entscheid der Berufungsinstanz. Bei 
einem Streitwert unter 10�000  CHF wird ein Aberken-
nungsurteil ab Zustellung sofort vollstreckbar und hebt 
den Stillstand der Jahresfrist auf.

III. Ferien

1. Allgemeines

Gerichts- und Betreibungsferien zeigen beispielhaft das 
teilweise komplexe Zusammenspiel zwischen ZPO und 
SchKG, weshalb eine richtige Beurteilung der anwendba-
ren Ferien für die Einhaltung der Fristen im Zusammen-
hang mit der Fortsetzung der Betreibung unabdingbar ist.

Der wichtigste Unterschied zwischen Gerichts- und 
Betreibungsferien betri�t deren Wirkungen. Art. 145 Abs. 1 
ZPO begründet für die gerichtlichen Ferien einen Fristen-

stillstand, wohingegen Art.  63 SchKG keinen Fristenstill-

stand bewirkt, sondern lediglich die Frist bis zum dritten 
Werktag nach deren Ende verlängert.

Hinzu kommt, dass die Gerichts- und die Betreibungs-
ferien nicht (immer) die gleichen Zeitperioden abdecken. 
Die gerichtlichen Weihnachtsferien dauern vom 18.  De-
zember bis und mit 2. Januar (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO), die 
betreibungsrechtlichen Weihnachtsferien hingegen vom 
18. Dezember bis und mit 1. Januar32 (Art. 56 Zi�. 2 SchKG).
Die gerichtlichen Sommerferien dauern vom 15.  Juli bis 
und mit 15. August (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO), die Betrei-
bungsferien hingegen vom 15. Juli nur bis und mit 31. Juli 
(Art. 56 Zi�. 2 SchKG), wobei der 1. August ein nationaler 
bzw. der einzige Bundesfeiertag ist.

2. Anwendung auf Entscheide, welche den Rechts-

vorschlag beseitigen

Auf die Anerkennungsklage sind die Gerichtsferien (und 
nicht die Betreibungsferien) stets anwendbar, weshalb 
die Anerkennungsklage für die Fristberechnung grund-
sätzlich unproblematisch ist.
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33 BGE 143 III 149 E. 2.4.1.2; vgl. WUFFLI (Fn. 27), Rz. 37.
34 BGE 138 III 485 E. 3.1.1; KUKO SchKG-SARBACH (Fn. 2), Art. 56 N 11.
35 BSK SchKG I-SCHMID/BAUER (Fn. 2), Art. 63 N 7a; BGE 121 III 284

E. 2.b).
36 Die Betreibungsferien enden zwar am 31. Juli, der 1. August ist 

aber ein Feiertag, sodass das Fortsetzungsbegehren erst nach 
Ablauf von drei Werktagen (in casu 2., 5. und 6. August) gestellt 
werden kann.

37 KGer VS C3 20 131, 26.�8.�2021, E. 1.2.4.
38 BGE 143 III 149 E. 2.4.1.2; vgl. WUFFLI (Fn. 27), Rz. 37.
39 BGE 138 III 483 E. 3.1; BSK SchKG I-SCHMID/BAUER (Fn. 2), Art. 56 

N 30.
40 Vgl. Fn. 24.
41 BGE 149 III 410.
42 BGE 143 III 149 E. 2.4.1.2; BGE 143 III 38 E. 2; WUFFLI (Fn. 27), 

Rz. 37.

Bei der Rechtsö�nung handelt es sich um eine betrei-
bungsrechtliche Streitigkeit des Summarverfahrens, auf 
welche die Betreibungsferien (Art. 56 i.�V.�m. Art. 63 SchKG) 

auch für Rechtsmittelfristen (ausser vor Bundesgericht) 
Anwendung finden.33 In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass die Zustellung eines Rechtsö�nungs-
entscheides an den Schuldner34 (als Betreibungshandlung 
i.�S.�v. Art. 56 SchKG) während der Betreibungsferien nicht 
ungültig (also weder nichtig noch anfechtbar), sondern nur 
(einstweilen) unwirksam ist, d.�h., die Betreibungshandlung 
entfaltet ihre Wirkung am ersten Tag nach Ablauf der 
Schonzeit.35 Falls ein (gutheissender) definitiver Rechts-
ö�nungsentscheid dem Schuldner etwa am 12.�7.�2024 zu-
gestellt wird, kann der Gläubiger erst am 7.�8.�202436 das 
Fortsetzungsbegehren stellen.

Wurde der (gutheissende) definitive Rechtsö�nungs-
entscheid hingegen am 15.�7.�2024 zugestellt, so gilt dieser 
erst am 2.�8.�2024 als zugestellt37, und der Gläubiger kann 
ab diesem Zeitpunkt auch das Fortsetzungsbegehren stel-
len. Die 10-tägige Beschwerdefrist (Art.  321 Abs.  2 ZPO) 
läuft am 12.�8.�2024 ab, da die Betreibungsferien (und nicht 
die Gerichtsferien) anwendbar sind.38 Die Verweigerung

der Rechtsö�nung stellt hingegen keine Betreibungshand-
lung dar, weshalb eine allfällige Frist für den Gläubiger 
(Beschwerde und/oder Anerkennungsklage) sofort, d.�h. 
ohne Berücksichtigung der Gerichts- (Art. 145 Abs. 2 lit. b 
ZPO) oder der Betreibungsferien, zu laufen beginnt.39

Das oben Gesagte gilt im Grundsatz auch für den (gut-
heissenden) provisorischen Rechtsö�nungsentscheid. Wie 
bereits oben erwähnt, läuft die Jahresfrist für das Fortset-
zungsbegehren nach Art. 88 Abs. 2 SchKG u.�E.40 – entge-
gen der Meinung des Bundesgerichts41 –nicht, solange die 
Frist für die Erhebung der Aberkennungsklage nicht abge-
laufen ist und der Gläubiger keinen Nachweis erbringen 
kann, dass keine Aberkennungsklage erhoben wurde.

Bei der Aberkennungsklage lauern die grössten Fris-
tengefahren für das Stellen des Fortsetzungsbegehrens 
durch den Gläubiger. Für die Einleitung der Klage, d.�h. für 
die Fristberechnung der 20-tägigen Frist nach Art.  83 
Abs. 2 SchKG, sind die Betreibungsferien zu beachten, wo-
hingegen für die Anfechtung eines Aberkennungsurteils

die Gerichtsferien anwendbar sind.42

IV. Fazit

Bei der Fortsetzung der Betreibung ist von entscheiden-
der Bedeutung, zu eruieren, ob und, falls ja, seit wann ein 
rechtskräftiger Zahlungsbefehl vorliegt. Dies ist der Fall, 
sobald das Anerkennungs- bzw. Rechtsö�nungsurteil voll-

streckbar ist. An dieser Stelle kommt es sehr wohl darauf 
an, ob es sich um einen gutheissenden Anerkennungsent-
scheid, einen definitiven oder einen provisorischen Rechts-
ö�nungsentscheid handelt oder nicht. Falls der Anerken-
nungsentscheid berufungsfähig ist, ist dieser nach Ablauf 
der Rechtsmittelfrist von grundsätzlich 30 Tagen oder, bei 
Berufungseinlegung, mit dem Entscheid der oberen kan-
tonalen Instanz vollstreckbar. Ist dieser Entscheid nur be-
schwerdefähig, ist er ab Zustellung an den Schuldner so-
fort vollstreckbar. Da der gutheissende definitive 
Rechtsö�nungsentscheid stets nur beschwerdefähig ist, 
ist dieser ab Zustellung an den Schuldner sofort voll-
streckbar. Beim gutheissenden provisorischen Rechtsö�-
nungsentscheid genügt u.�E. – und entgegen der Meinung 
des Bundesgerichts  – die blosse Vollstreckbarkeit (wel-
che bereits ab Zustellung des Entscheides an den Schuld-
ner eintritt) nicht, weil der Rechtsvorschlag nur proviso-
risch bzw. bedingt beseitigt wird. Erst wenn die 20-tägige 
Frist für die Aberkennungsklage verstrichen ist, die Aber-
kennungsklage abgewiesen oder darauf nicht eingetreten 
wurde, ist der Rechtsvorschlag definitiv beseitigt, und die 
Betreibung kann fortgesetzt werden.

Als wäre dies nicht anspruchsvoll genug, müssen die 
Praktiker sich einerseits mit der unterschiedlichen Dauer 
und andererseits mit den unterschiedlichen Wirkungen 
der Gerichts- und Betreibungsferien auseinandersetzen, 
namentlich Fristenstillstand bei Gerichtsferien gegenüber 
Verlängerung der Frist bis zum dritten Werktag nach 
Ende der Schonzeit. Die Fortsetzung der Betreibung ver-
dient in der Praxis eine besondere Aufmerksamkeit, ins-
besondere um die erfolgreiche Eintreibung der Forde-
rung zu erreichen.
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